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Inklusive 
Leistungserbringung
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„Man muss befürchten, dass es dem Kapitalismus 
gelingt, noch jede gute Idee zur Gestaltung der 
sozialen Welt sich zu eigen zu machen und zu 
pervertieren“ (Winkler 2018, S. 79).



Inklusion im Feld der Erziehungshilfen
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„Inklusion bedeutet das Wahrnehmen und Anerkennen unterschiedlichster 
Bedarfe, die aus vielfältigen Lebenskontexten entstehen. Diesen sollte in einer 
partizipativen Weise entwicklungsfördernd entsprochen werden, um die 
Selbstbestimmung der Hilfesuchenden und Anspruchsberechtigten zu 
unterstützen. Den Kinderschutz als Maxime gilt es Gefahren für ein gelingendes 
Heranwachsen abzuwehren, gleichzeitig aber die Eltern und 
Personensorgeberechtigen in den Prozess mit einzubeziehen. Inklusion als 
teilhabeermöglichendes Paradigma hat bezogen auf erzieherische Hilfen immer 
abzuwägen zwischen hochspezialisierten Angeboten und sozialräumlicher 
Perspektive, wobei der Wille der Hilfesuchenden oberste Priorität hat.“ (Kieslinger 
2021, S. 145)



Inklusion als Qualitätsmerkmal der 
Leistungserbringung in § 79a SGB VIII

Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für die inklusive Ausrichtung der 
Aufgabenwahrnehmung und die Berücksichtigung der spezifischen 
Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen sowie die 
Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
und in Familienpflege und ihren Schutz vor Gewalt.

Auswirkung auf Leistungsvereinbarung (§ 78b Abs. 1SGB VIII)
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Inklusion in der SGB VIII-Reform



Inklusion in der SGB VIII-Reform
Jugendhilfeplanung § 80 SGB VIII

Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere 
…
2. in möglichst wirksames, vielfältiges, inklusives und aufeinander 
abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist,
… 
4. junge Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte junge 
Menschen mit jungen Menschen ohne Behinderung gemeinsam unter 
Berücksichtigung spezifischer Bedarfslagen gefördert werden können, 

Inklusion kann nur in gemeinsamer Verantwortung von 
öffentlichen und freien Trägern umgesetzt werden
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Inklusion in der SGB VIII-Reform

Inklusion wird nicht kostenneutral zu bewerkstelligen sein
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„Status-Quo-Klausel“ § 107 SGB VIII Abs. 

[…] mit dem Ziel, den leistungsberechtigten Personenkreis, Art und Umfang der Leistungen sowie 
den Umfang der Kostenbeteiligung für die hierzu Verpflichteten nach dem am 1. Januar 2023 für 
die Eingliederungshilfe geltenden Recht beizubehalten, insbesondere einerseits keine 
Verschlechterungen für leistungsberechtigte oder kostenbeitragspflichtige Personen und 
andererseits keine Ausweitung des Kreises der Leistungsberechtigten sowie des Leistungsumfangs 
im Vergleich zur Rechtslage am 1. Januar 2023 herbeizuführen, sowie Hinweise auf die zu 
bestimmenden Inhalte des Bundesgesetzes nach § 10 Absatz 4 Satz 3 zu geben.



Ausgangslage
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Im Kontext des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes 
wird die Diskussion um (Mehr)kosten im Moment, 
immer nur in zweiter Instanz und eher unkonkret 
geführt.



Leistungsgewährung im SGB VIII
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Finanzierung von Leistungen mit 
direkter Inanspruchnahme

Allg. Förderung 
nach § 74 SGB 

VIII (durch 
Verwaltungsakt 
oder Vertrag)

Vereinbarungen 
zu zweiseitiger 
Finanzierung 

(Einzelfall, 
pauschal nach 
§ 77 SGB VIII)

Finanzierung im 
jugendhilferechtlichen Dreieck

Entgeltverein-
barungen nach 
§ 77 SGB VIII

Entgeltverein-
barungen nach 
§ 78b Abs. 2 

SGB VIII

Abbildung nach Meysen et al. S. 30



- Trotz der Einführung §§ 78a ff. Kostenanstieg von 7,1 Milliarden € im 
Jahr 2009 auf rund 13 Milliarden € im Jahr 2019

- Anstieg gewährter erzieherischer Hilfen auf 1,02 Millionen Fälle 2019

- Anstieg der Fälle nach § 35a SGB VIII im selben Zeitraum um 156 % 
(10 % der gesamten Fälle)

- Ein weiterer Anstieg ist – nicht nur aufgrund des KJSG in den 
nächsten Jahren abzusehen

Finanzielle Ausgangslage
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Strukturelle Ausgangslage
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- Die qualitative inklusive Weiterentwicklung des Feldes ist eng mit den 
Steuerungsinstrumenten verbunden, die dem öffentlichen Träger zur 
Konzeption und Planung von Angeboten zur Verfügung stehen 

- Als eines der wichtigsten planungstechnischen Instrumente wird 
dabei die Jugendhilfeplanung im novellierten § 80 SGB VIII - ebenso 
wie die Qualitätsentwicklung in § 79a SGB VIII - auf die 
Implementierung des inklusiven Gedankens verpflichtet

- Beschränkte Effizienz und Effektivität des bestehenden Systems
- Bereits jetzt eine gewisse Möglichkeit rechtskreisübergreifender 

Angebote



Ein Blick in die 
Praxis
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„Dass die ‚inklusive Lösung‘ kommt, ist sicher, nur 
das ‚Wie‘ steht noch aus. “
(Ulrich, 2021)



Die Jugendhilfeplanung…
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Grenzen des bestehenden Systems
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Welche Rahmenbedingungen braucht es, um 
inklusive Leistungserbringung zu finanzieren
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Fazit und Ausblick
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Die Wirkmächtigkeit des ‚Wie‘ in der Konsequenz für 
die jungen Menschen wird sich an der Frage von 
Effektivität und Effizienz der Angebote der Kinder und 
Jugendhilfe entscheiden



Fazit
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(1) Die Kooperationsstrukturen von öffentlichen und freien Trägern sind 
unter Einbezug der Adressat*innen auszubauen. Dabei ist es 
notwendig sich auf gleicher Ebene über die bestehenden Bedarfe 
zu verständigen und effektive wie effiziente Lösungsansätze zu 
entwickeln 

die öffentlichen Träger sind Treuhänder des Steuergeldes 
und verpflichtet dieses zum Wohl der Gesellschaft 
einzusetzen



Fazit

Daniel Kieslinger 1821. Oktober 2021

(2) Neben gemeinsamen kommunalen Strukturen 
(Jugendhilfeausschuss, Jugendhilfeplanug, AG 78) und 
struktureller Zusammenarbeit auf Länderebene ist ein umfassender 
Prozess auf Bundesebene anzustoßen, der neue innovative Wege 
eröffnet, die nicht nur systemimmanent, sondern auch 
systemkritisch die Leistungserbringung in Frage stellen.

Entwicklung subjektzentrierter Leistungsangebote mit 
flexibler Finanzierungsmöglichkeit in gemeinsamer 
Verantwortung von öffentlichem und freiem Träger



Fazit
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(3) Das Gebot der Wirtschaftlichkeit bezieht sich damit auf den 
effizienten Einsatz von Mitteln, um das Ziel – die partizipative 
inklusive Teilhabe aller jungen Menschen an der Gesellschaft –
effektiv zu erreichen und nicht so sehr auf die Höhe der Ausgaben 
im Blick zu behalten

Eine zielgerichtete Leistungsgewährung und –erbringung
hat nicht nur positive Auswirkungen auf die 
Adressat*innen sondern auch einen langfristigen 
gesamtgesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen



Ausblick
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- Die Ausarbeitung des Leistungsangebotes einer Einrichtung 
unterliegt zunächst der Freiheit des Trägers; die Annahme erfolgt 
durch den öffentlichen Träger (§ 79 SGB VIII)

- Individuelle subjektzentrierte Leistungserbringung erfordert 
langfristiges Denken auf allen Ebenen und nicht nur die Orientierung 
an kurzfristigen ökonomischen Zweckrationalitäten

- Es gilt in den kommenden Jahren alternative Finanzierungs- und 
Angebotsmodelle zu entwickeln, welche die Strukturlogik des 
bestehenden Systems hinterfragen; z.B. modular ‚buchbare‘ 
Angebote, Trägerübergreifende Fachteams, Anpassen des 
Fachkräftegebots auf Länderebene…



Daniel Kieslinger 

Projektleitung Inklusion jetzt! 

BVkE e.V. 
Bundesverband katholischer Einrichtungen

und Dienste der Erziehungshilfen e.V. 

Karlstraße 40 

79104 Freiburg 

daniel.kieslinger@caritas.de
Telefon 0761 / 200 763

Mobil 01515 / 7806189

Herzlichen Dank! 

Daniel Kieslinger 2121. Oktober 2021

mailto:daniel.kieslinger@caritas.de
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